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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Emil Sänze AfD 

 

Agrarimporte aus der Ukraine 
 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche rechtlichen Bestimmungen – insbesondere zollrechtliche, umweltrechtliche, le-

bensmittelrechtliche/lebensmittelhygienische, Grenzwerte von Schadstoffen (wie My-

kotoxine, Belastung mit Pflanzenschutzmittelrückständen) veterinärrechtliche/Hal-

tungsbedingungen von Tieren, klimapolitische, nachhaltige Erzeugung bei Forstpro-

dukten – welchen Inhalts regeln seit 1. Januar 2020 bis heute den Import von Agrarpro-

dukten sowie Forstprodukten aus der Ukraine in die EU und damit nach Baden-Würt-

temberg, mit der Bitte um Darstellung, gegebenenfalls in tabellarischer Form: a) welche 

Bestimmungen vor dem 24. Februar 2024 galten, b) welche Bestimmungen welchen 

Inhalts seit dem 24. Februar 2024 in welcher Weise inhaltlich verändert oder neu ein-

geführt wurden, c) wer die Einhaltung überwacht, d) wie sich infolgedessen die für die 

Erzeugungsweise nach Baden-Württemberg importierter ukrainischer Produkte gefor-

derten Standards in Bezug auf landwirtschaftliche „gute fachliche Praxis“, Pflanzen-

schutzeinsatz (beispielsweise hierzulande nicht mehr erlaubte Mittel), Bewirtschaf-

tungsauflagen/Dauerbegrünung/Erosionsschutz, Tierschutzvorgaben (beispielsweise 

hierzulande nicht mehr erlaubte Haltungsformen, wie Käfighaltung von Hühnern), Hy-

gienevorgaben, Klimaschutzvorgaben (im Forst), Nachhaltigkeitsvorschriften im Ver-

gleich zu denjenigen Vorschriften darstellen (bitte die entsprechenden Vorschriften 

nennen), die für Erzeuger und Erzeugnisse in Baden-Württemberg gelten? 

 

2. Analog zu Frage 1 – welche Vorschriften gelten für die Herkunfts-Kennzeichnung so-

wie Qualitätskennzeichnung/Nachweis von Erzeugungsstandards/Nachhaltigkeitsstan-

dards/Tierwohlstandards/Lebensmittelhygiene und Fehlen von Schadstoffbelastung für 

folgende aus der Ukraine importierte Agrarprodukte (Lebensmittel pflanzlicher, tieri-

scher Herkunft, Futtermittel) sowie Forstprodukte, die in Baden-Württemberg in den 

Verkauf/in die Verarbeitung gelangen jeweils in a) unverarbeitetem Zustand, b) verar-

beitetem Zustand, sowie wie unterscheiden sich diese für aus der Ukraine importierte 

Produkte geltenden Vorschriften gegebenenfalls von den für baden-württembergische 

Erzeugnisse/Erzeuger geltenden Vorschriften bei folgenden Produkten: Getreide (Wei-

zen, Mais, Gerste, Roggen, Hafer, auch als Bio-Qualitäten gelieferte); Sonnenblu-

men/Sonnenblumenöl; Soja/Sojaöl; Raps/Rapsöl; Geflügel lebend/geschlachtet; 

Eier/Flüssigei; Rinder/Rindfleisch; Schweine/Schweinefleisch; Milch/Milchprodukte; 

Honig; Speisefische und Fischkonserven; Stammholz/Schnittholz/Brennholz/Holzpel-

lets/Holzkohle? 

 

3. In welchen Mengen wurden ihrer Kenntnis nach (mit der Bitte um tabellarische Auf-

stellung nach: Produktart; Kalenderjahr; importierte Menge a) im Rohzustand, b) im 

verarbeiteten Zustand; jeweiliger Warenwert der einzelnen Produkte sowie Gesamtwert 

der importierten in Baden-Württemberg realisierten ukrainischen Produktion) die unter 

Frage 2 erfragten, aus der Ukraine importierten Agrar- und Forstprodukte seit dem 1. 

Januar 2020 bis heute in Baden-Württemberg verarbeitet (mit der Bitte um Auskunft, 

in welchen Fertigprodukten dies stattfindet – beispielsweise Flüssigei aus Käfighaltung 

in Nudeln, Vermahlen und Verbacken ukrainischen Brotweizens) oder direkt verkauft? 

 

 



4. Bezugnehmend auf die Fragen 2 und 3 – welchen Anteil an der in Baden-Württemberg 

jeweils insgesamt verkauften/verarbeiteten Gesamtmenge der unter Frage 2 erfragten 

einzelnen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Produktarten stellen ihrer Kennt-

nis nach Importe aus der Ukraine in den einzelnen Kalenderjahren seit dem 1. Januar 

2020? 

 

5. Bezugnehmend auf die Fragen 1 bis 4 – gab es, und bejahendenfalls in welchen Fällen 

bei welchen Chargen-Mengen und Warenwerten gab es seit dem 1. Januar 2020 bis 

heute behördliche Beanstandungen wegen nicht lebensmittelgerechter oder nicht futter-

mittelgerechter Qualität der ukrainischen Ware (beispielsweise aufgrund chemischer 

Belastung, bakteriologischer Belastung, Belastung mit Mykotoxinen, Strahlenbelas-

tung; bitte die Produktart und die Anzahl der Fälle nennen), sodass diese in Baden-

Württemberg nicht verarbeitet oder verkauft werden konnte oder dass mit der Ware 

gefütterte Tiere nicht für den menschlichen Verzehr geschlachtet werden durften (res-

pektive Milch oder Eier nicht verkauft werden durften)? 

 

6. Bezugnehmend auf Frage 6 – was geschah auf wessen Kosten mit den für untauglich 

befundenen Chargen? 

 

7. Vor dem Hintergrund aktueller Bauernproteste in zahlreichen EU-Ländern – wie wird 

die unter den Fragen 1 bis 3 erfragte, auch nach Deutschland und Baden-Württemberg 

importierte Produktion aus dem Nicht-EU-Land Ukraine ihrer Kenntnis nach zollrecht-

lich behandelt respektive welche ihr bekannten Pläne bestehen für eine künftige zoll-

rechtliche Behandlung seitens der EU? 

 

8. Vor dem Hintergrund des am 30. August 2022 von der luxemburgischen Online-Zei-

tung „Zeitung vum Letzebuerger Vollek“ veröffentlichten Artikels zur Eigentumsstruk-

tur der ukrainischen Landwirtschaft („Wem gehört der ukrainische Weizen? Konzerne 

und Investmentfonds aus den USA besitzen 17 Millionen der 60 Millionen Hektar der 

Ukraine.“) sowie des auf dem Landwirtschafts-Onlineportal „agrarheute.de“ dokumen-

tierten aktuellen Preisverfalls bei Getreide – wie bewertet sie den Einfluss eines mögli-

chen EU-Beitritts der Ukraine binnen der kommenden zehn Jahre auf die Landwirt-

schaft in Baden-Württemberg nach den Aspekten: a) Produktionsbedingungen, b) Ein-

kommenssituation sowohl konventioneller als auch Bio-Betriebe in Pflanzenbau sowie 

Tierhaltung, c) Struktur der Landwirtschaft in Baden-Württemberg nach Betriebsgrö-

ßen und Betriebsanzahl, d) insbesondere die Perspektiven bäuerlicher Familienbe-

triebe? 

 

 

20.3.2024 

 

Sänze AfD 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der Fragesteller nahm am 8. März 2024 an einer Veranstaltung des Kreisbauernverbandes 

Rottweil teil und informierte sich über die Bedingungen, unter denen baden-württembergi-

sche Landwirte arbeiten. Die Preisentwicklung verschiedener Erzeugnisse wird auf „agrar-

heute.de“ dokumentiert: Am 6. Januar 2023 betrug der Weizenpreis am europäischen Ter-

minmarkt 300 Euro je Tonne – am 1. März 2024 betrug er 184 Euro je Tonne. Das sei ein 9-

Jahres-Tief. Analog verlief die Preisentwicklung bei Mais von 290 Euro je Tonne am 6. Feb-

ruar 2023 auf 176,25 Euro je Tonne am 9. Februar 2024. Gespräche des Fragestellers mit 

Landwirten ergaben, neben dem Wunsch nach wirksamer Entbürokratisierung, wiederkeh-

rende Behauptungen in puncto ukrainische Importe, die der Überprüfung und Auskunft be-

dürfen. Die Ukraine sei in der Lage, „alle“ Agrarprodukte billig zu liefern, da man keine den 

hiesigen Bedingungen vergleichbaren Produktionsbedingungen und Auflagen habe. Der 

stellvertretende ukrainische Landwirtschaftsminister fordere bereits freien Marktzugang in 

die EU. Es würden in der Ukraine Agrarchemikalien eingesetzt, die hierzulande seit 20 Jah-

ren verboten seien. Zum Teil würde stark mit Mykotoxinen belastete Ware (auch als Bio-

Ware) an hiesige Mühlen geliefert, die auch nicht zum Futtermittel tauge und entsorgt werden 



müsse. In Italien gebe es angeblich einen Fall, dass mit ukrainischem Getreide einer bestimm-

ten Charge gefütterte Rinder nicht für den einheimischen Markt geschlachtet werden durften. 

Eine Bedrohung für die heimische Landwirtschaft wurde im Gespräch mit dem Fragesteller 

insofern geltend gemacht, als importierte Ware nicht gekennzeichnet und nicht nach EU-

analogen Standards erzeugt werde und, zum Vorteil der Verarbeiter und des Handels, einen 

Preisverfall und ernste Einkommenseinbuße für die hiesige Landwirtschaft nach sich zögen. 

Eine Wettbewerbs-Ungleichheit wird als Existenzbedrohung empfunden, sollte ukrainische 

Ware uneingeschränkten Marktzugang erhalten. Die große Landtechnikmesse SIMA 2024 in 

Paris wurde abgesagt. Am 16. Juni 2022 hatte „stern.de“ vom Besuch des Bundeslandwirt-

schaftsministers in Kiew berichtet (Zitat Özdemir): „Solange dieser Krieg geht, ist mein Mi-

nisterium, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wenn Sie so wollen, 

auch eine Art Außenstelle des ukrainischen Landwirtschaftsministers.“ Özdemir sagte sei-

nem Amtskollegen zu, dass Deutschland 5 Mio. Euro für dringend benötigte Tierarzneimittel 

bereitstellen wird – dies sei nicht nur ein Anliegen der Landwirte, sondern diene auch der 

Lebensmittelversorgung der ukrainischen Bevölkerung. Zudem werden man 500 000 Euro 

zum Ausbau von Laborkapazitäten an der Grenze zu Rumänien bereitstellen, um die Abfer-

tigung von Agrarexporten zu beschleunigen.“  


